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Sehr geehrter Herr Kollege Haidl! 

In Beantwortung Ihres Schreibens vom 10.10.1990 darf ich Ihnen nun 

die Stellungnahme der Geburtsh.-gynäkologischen Univ.-Klinik Graz, 

den Entwurf obgenannten Gesetzes betreffend, übermitteln. 

Es wäre begrüßenswert, diese Stellungnahme im Rahmen der geplanten 

Antwort der Österreich ischen Ärztekammer auf diesen Gesetzesentwurf 

zu berücksichtigen. Die Stellungnahme der Österreichischen Gesell­

schaft für In vitro Fertilisierung wird Ihnen demnächst zugeschickt 

werden. 

Prof.or.E.Burghardt 
Vorstand der Geburtsh.-gynäkolog. 

Univ.-Klinik Graz 
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Stellungnahme zum Ent\-Jurf "Fort;Jlfanzungshilfegesetz" des 

Bundesministeriums für Justiz 1990 

Es sei vorausgeschickt, daß der vorliegende Entwurf des Fortpflanzungs­

hilfegesetzes in vielen Punkten mit unseren Vorstellungen über die 

gesetzliche Regelung einer modernen Reproduktionsmedizin übereinstimm~. 

Es sei jedoch gestattet, zu speziellen Punkten kritisch Stellungnahme 

zu beziehen: 

ad § 3 (1,2): Es erscheint unlogisch, die Insemination mit Spendersamen 

zuzulassen und gleichzeitig andere aufwendiqere Techniken, 

wie z.B. die In vitro Fertilisierung mit Spendersamen zu 

verbieten. Wie aus Gesprächen mit vielen Betroffenen her­

vorgeht, stellt der Ausschluß von derartigen Techniken 

eine Diskriminierung dar. Eine Abwanderung der Be~roffenen 

zur Behandlung ins Ausland wäre zu erwar~en. 

ad § 5 (1): 

ad § 5 (2): 

ad § 7 (3): 

Die Meldepflicht durchgeführter homoloqer Inseminationen 

erscheint nicht gerechtfertigt. Derzeit qib~ es auch für 

bedeutsamere medizinische Eingriffe, z.3. den Schwanger­

schaftsabbruch, in Österreich keine MelaeDflich~. 

Einem Gremium, das über die Zulassung ~~~3= :nstitution 

für Reproduktive Medizin zu entscheio8!1 tl3t, sollten Re­

produktionsmediziner angehören. Die Er=ordernisse, die 

an elne Insti~ution für Reproduktive M9dizin qes~ellt 

werden, müssen genauer definiert sei~. 

Die wünschenswerte eingehende rechtliche 8era~ung Be­

troffener durch das Gericht oder einen Notar erscheint 

aus organisatorischen Gründen und aus Gründen der Kompeten 

schwer durchführbar. 

Wünschenswert wäre die kursmäßige juristische Schulun 

des Reproduktionsmediziners, der dann ausschließlich die B 

ratung der betroffenen Paare durchführt. Eine von Juristen 

und Medizinern gemeinsam erarbeitetes Informationsblatt mi 

Einwilligungserklärung, das sich auf die Spenderinseminati 

und / oder auf andere erweiterte Techniken der Reproduktion 

medizin bezieht, soll nach eingehender individueller Bera-
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ad § 9 (1): 

ad § 10: 

ad § 13 (3): 

ad § 14: 

tung von dem Paar unterzeichnet werden. Der beratende Ar:: 

soll hiebei als Zeuge fungieren. 

Auch polyploide Embryonen sind "entwicklungsfähige Zellen" 

die jedoch nicht in die Gebärmutterhöhle rücktransferier~ 

werden dürfen, da in weiterer Folge in hohem Maße mit ein 

Fehlgeburt gerechnet werden muß. Oie Frage ist zu disku­

tieren, ob an derartigen Embryonen, nach schriftlicher Ein 

willigung der Eltern und nach Vorliegen der Zustimmung der 

zuständigen Ethikkommission, Forschungen zulässig sind. 

Energisch zurückzuweisen ist das Verbot der For­

schung an menschlichen Keimzellen, also an nicht befruch­

teten Zellen, "wenn dies nicht zur Herbeiführung einer 

Schwangerschaft oder nicht zur Vermeidung einer gesundheit 

lichen Gefahr für Mutter oder Kind erforderlich ist". Oie 

Forschung an nicht befruchteten menschlichen Keimzellen mu 

der Forschung an jeder anderen Körperzelle gleichgestellt 

sein. 

Es wäre wünschenswert nicht die Zahl zu befruchtender Ei­

zellen, sondern die Zahl zu transferierender Embryonen auf 

drei zu limitieren (DIEDRICH K und KREBS 0, Gynäkologe, 

18 6, 19 9 0). Übe r zäh 1 i g e E m b r y 0 n e n soll e n mit tel s T i e fk ü h 1 -

verfahren konserviert und nach dem Auftauen, in einem spä­

teren behandlungsfreien Zyklus, transferiert werden können 

Mit dieser Vorgangsweise kann gewährleistet werden, daß ,be 

gleichzeitig niedriger Mehrlingsrate,ein Absinken der Gesar 

schwangerschaftsrate nach IvF verhindert wird. 

Die Kontrolle,ob ein Samenspender nur einer Institution 

Samenproben zur Verfügung stellt,kann nur mit einer öster­

reichweiten computermäßigen Erfassung der Samenspender er­

folgen. Damit ergeben sich Probleme des Datenschutzes, die 

wie dies in Schweden zu beobachten war, zu einer drastiscr 

Abnahme der Zahl der Samenspender führen muß. 

Diesem Paragraphen sollte beigefügt werden, daß ein Samen­

spender ausgeschieden werden sollte, wenn dieser fünf KindE 

gezeugt hat. 

36/SN-321/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 5

www.parlament.gv.at



ad § 15 (4): 

ad § 17: 

ad § 18: 

ad § 20: 

ad § 21: 

ad § 22-25: 

Oie Merkmale des Samenspenders, die für das Kind relevan~ 

sein sollen, müssen näher definier~ werden. 

Die Frage nach der Kostenübernahme aller Untersuchungen, 

denen sich der Samenspender zu unterziehen hat, sowie der 

Maßnahmen, die die Kryokonservierung der Samenproben betre 

fen, müßen geklärt sein.Um Konkurrenzierungen zu vermeiden 

muß "die Aufwandsentschädigung" des Spenders und der Preis 

der Samenprobe einheitlich sein. 

Über die Dauer der Kryokonservierung von Embryonen sollten 

ausschließlich die Eltern zu entscheiden haben. Erst nach 

dem Tode der Eltern soll diese Entscheidung von übergeord­

neten Instanzen übernommen werden. 

Obwohl die Errich~ung eines zentralen Österreich-Registers 

für Schwangerschaften und geborene Kinder nach IvF und ver 

wandten Methoden begrüßenswert ist, wäre zu bemerken, daß 

derar~ige Tätigkeitsberichte eine Novität im österreichi­

schen Gesundheitswesen darstellen würde. So gibt es derzei 

für andere, u. E. ebenfalls bedeutsame ärztliche Behand­

lungsmaßnahmen und Eingriffe (z.B, Schwangerschaftsabbrüch 

Behandlungen Krebskranker an kleinen Abteilungen und in 

Ordinationen) keine Meldepflicht. 

Die Auskunftserteilung über den Samenspender auf Verlangen 

des Kindes soll nur in begründeten Fällen und dann nur nac: 

Gerichtsbeschluß möglich sein. Der Wunsch des Kindes, sein 

genetischen Vater kennenzulernen, sollte alleine nicht ge­

nügen, Einsicht in den betreffenden Gerichtsakt zu nehmen. 

Strafbestimmungen: Es ist zu klären, ob die angeführten 

Strafbestimmungen bei Ausschöpfung der derzeit geltenden 

Rechtslage in Österreich (Kunstfehler, Fahrlässigkeit) übe: 

haupt erforderlich sind. 

ad Vorblatt (4): Aufgrund bisheriger Erfahrungen muß sehr wahl mit einem 

beträchtlichen Mehraufwand an Verwaltungsarbeit und mit 
einer Kastensteigerung gerechnet werden. 
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ad Vorblatt (5): EG-Konformitä-c: Es erscheint unverständlich, in Europa 

"im Alleingang" ein FHG zu verabschieden, das aufgrund 

seiner Einschränkungen vielfach eine Abwanderung Betrof­

fener in Länder mit einer liberaleren Gesetzgebung zur Fol 

haben muß. Es ist zu betonen, daß,nach erfolgreicher Behan 
lung im Ausland, die importierten juridischen Probleme dan' 
im Inland zu lösen sein würden. 

ad Seite 36 (Abs.2): Bei Freigabe der künstlichen Insemination mit Spen­

dersamen stellt das Verbot der Eizellspende u. E. eine un­

verständliche Maßnahme dar. Es wird argumentiert, daß dies, 

Form der Behandlung mit einem hohen technischen Aufwand 

und einer Entfernung von natürlichen Fortpflanzungsmecha­

nismen verbunden sei. Es werden ungewöhnliche persönliche 

Beziehungen zwischen dem Kind und seinen Eltern sowie die 

Ausbeutung und Ausnützung der Frau bei Anwendung dieser 

Sterilitätsbehandlung befürchtet. 

Hiezu ist folgendes einzuwenden: Ein "hoher techni­

scher Aufwand", wie auch die "Ausbeutung und Ausnützung de: 

Frau" wäre dann gegeben, wenn diese ausschließlich zum 

Zwecke der Eizellgewinnung mit nachfolgender Eizellspende 

punktiert werden würde. In der Praxis geschieht dies jedoc 

derart, daß Frauen, die im Rahmen der IvF punktiert werden 

ihre Einwilligung zur Spende überzähliger Eizellen geben. 

Mit dieser Vorgangsweise erscheint kein technischer Mehrau: 

wand verbunden. Die "persönliche Beziehung" des Kindes zum 

Elternpaar erscheint, im Vergleich mit jener eines durch 

Spendersamen gezeugten Kindes intensiver, da die "Ziehmuttc 

das Kind geboren hat. Die "Aufspaltung der Mutterschaft" 

kann grundsätzlich nicht anders bewertet werden als die 

"Aufspaltung der Vaterschaft" bei Samenspende. DarüberhinaL 

ist nach dem derzeit geltenden österreich ischen Recht die 

Frau, die das Kind gebiert, als Mutter anzusehen. Die Be­

handlungsmethode der Eizellspende sollte den gleichen Grunc 

sätzen unterworfen sein, wie jenen, die im Rahmen der Inseminati 

mit Spendersamen gelten. Mit dem Vorgang der Eizellspende 

selbst dürfen keinerlei finanzielle Transaktionen verbunder 

sein. 
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